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Schweizerischer
Band 107 - Heft 12 - Dezember 1965 Tierirzte

Riicktritt von Dr. Ernst Fritschi als Direktor des Eidg. Veterindramtes

Auf Ende dieses Jahres wird Dr. E. Fritschi wegen Erreichens der Altersgrenze als
Direktor des Eidgendssischen Veterindramtes zuriicktreten. Er darf dies im BewuBt-
sein tun, sein Wissen und seine Kréfte voll und ganz in den Dienst der Tiérarzteschaft,
der Tierseuchenbekdmpfung und damit der Land- und Volkswirtschaft gestellt zu
haben. Es ist dies wohl die Gelegenheit, um an das, was er in seiner ruhigen, unauffilligen
Art geleistet hat, zu erinnern und ihm dafiir zu danken.

Ernst Fritschi wurde am 1. Oktober 1900 in Winterthur geboren, wo er auch die
Schulen bis zur Maturitidt besuchte. Darnach wendete er sich dem veterindr-medizini-
schen Studium zu, das er, mit Ausnahme eines Semesters in Berlin, an der veterinéar-
medizinischen Fakultéit in Ziirich absolvierte und 1924 mit dem Staatsexamen abschlof.
Seine Fihigkeiten blieben seinen Lehrern nicht verborgen, holten ihn doch Professor
Zschokke und unser Altmeister der Chirurgie, Professor Biirgi, als Assistenten an ihre
Institute. In dieser Zeit entstand auch seine Dissertation, betitelt: «Beitrag zur Struma-
frage beim Huhn.» ‘

Auf die Dauer litt es ihn aber nicht am Tierspital Zirich, und am 1. Januar 1927
ubernahm er eine tieradrztliche Praxis in Eschlikon, Kt. Thurgau. Damit begann eine
auBerordentlich arbeitsreiche, aber auch fruchtbare und erfolgreiche Periode. Die
Praxis des tiichtigen, jungen Tierarztes nahm immer einen gréeren Umfang an; da-
neben war eine grofle Fleischschau zu betreuen. Dazu kam, daB die Biirger seiner
Wohngemeinde ihn schon 1931 zum Vorsteher von Eschlikon und zum Gemeinde-
ammann der groBen Munizipalgemeinde Sirnach wiihlten. SchlieBlich wurde er im
Jahre 1932 als Vertreter der freisinnig-demokratischen Partei in den GroBen Rat des
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Kantons Thurgau gewihlt, dem er bis zu seiner Wahl als Kantonstierarzt im Jahre 1949
angehorte. Des einen Leid ist des andern Freud. Da Halbheiten Ernst Fritschi fern-
liegen, war er gezwungen, die Hilfe von Assistenten in Anspruch zu nehmen, um neben
der Praxis allen seinen Verpflichtungen nachkommen zu kénnen. So war es einer ganzen
Reihe junger Tierdrzte vergénnt, sich zum Teil wihrend langjahriger Mitarbeit unter
seiner Uberlegenen, immer wohlwollenden Anleitung das Riistzeug fiir ihre spétere
praktische Tétigkeit zu holen. Zahlreich sind die Tierdrzte, die heute noch gerne an ihre
schone und lehrreiche Assistentenzeit in der Praxis Fritschi in Eschlikon zuriickblicken.

Fir die weitere Laufbahn von Ernst Fritschi war 1949 ein Schicksalsjahr. Der
Posten des Kantonstierarztes des Kantons Thurgau war verwaist, die Bekdmpfung der
Rindertuberkulose gegentiber anderen Ostschweizer Kantonen arg im Riickstand. In
dieser Situation stellte sich Ernst Fritschi, der inzwischen im Jahre 1947 zum Bezirks-
tierarzt ernannt worden war, dem Kanton als Kantonstierarzt zur Verfligung. Er tat
dies allein im Interesse der Sanierung der thurgauischen Viehbesténde von Tuberkulose
und Rinderabortus Bang. Mit bewundernswerter Tatkraft {ibernahm er die Zugel des
kantonalen Veterindramtes, und es war seinem Ansehen bei den Tierdrzten, der Land-
wirtschaft und den politischen Behorden wie auch seiner Geduld, Beharrlichkeit und
seinem Verhandlungsgeschick zu verdanken, daf3 innert kiirzester Zeit die notwendige
Organisation fiir den erfolgreichen Kampf gegen diese Seuchen geschaffen werden konn-
te. Noch in seinem Wahljahr gelangte er mit einer Eingabe an die Kantonsregierung,
in welcher er nach Schilderung der Situation programmatisch den Plan zur Sanierung
der Viehbestiande skizzierte, der trotz eines schweren Maul- und Klauenseuche-Ein-
bruches im Jahre 1951 eingehalten werden konnte. Den Grundstein zum endgiiltigen
Erfolg bildete — nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes iiber die Bekampfung der
Rindertuberkulose am 1. Januar 1951 — der ErlaB des diesbeziiglichen kantonalen
Gesetzes und der zugehérigen Verordnung zu Anfang des Jahres 1953. Weltgehend
waren dies seine Werke.

Neben den umfangreichen und zeitraubenden Arbeiten, welche die Organisation
und Durchfithrung der Bekémpfung der Rindertuberkulose und des Rinderabortus
Bang mit sich brachten, fand Ernst Fritschi immer noch Zeit, seine tierérztliche
Praxis zu betreuen. Er war Mitglied und Vizeprésident der kantonalen Viehschau-
kommission und seit dem Jahre 1943 Vorstandsmitglied der Gesellschaft Schweizer
Tierdrzte, deren Prisidium er 1954 ibernahm. Wabhrlich ein geriittelt Ma} voll Arbeit!

Als nach dem Riicktritt von Prof. Dr. G. Flickiger die Stelle des Direktors des
Eidgendssischen Veterindramtes neu zu besetzen war, hatte der Bundesrat ohne Zweifel
eine gluckliche Hand, als er den so vielseitig bewahrten Kantonstierarzt des Kantons
Thurgau nach Bern holte. Auch hier erwarteten ihn wieder zahlreiche Aufgaben orga-
nisatorischer und gesetzgeberischer Art. Die standlge Erweiterung des Aufgabenkreises
des Eidgenossischen Veterindramtes machte eine Vermehrung des Fachpersonals not-
wendig. Die Einstellung eines tierdrztlichen Spezialisten, eines Lebensmittelchemikers
und die Angliederung eines lebensmittelchemischen Laboratoriums trug der zunehmen-
den Bedeutung der Probleme auf fleischhygienischem Gebiet Rechnung. Auch die Ein-
und Durchfuhr von Tieren, von Fleisch und anderen tierischen Produkten war derart
angestiegen, dafl nicht nur die Vermehrung des grenztierdrztlichen Personals, sondern
auch die Anstellung eines Tierarztes beim Veterindramt, speziell fur dieses Gebiet, not-
wendig wurde. Neben diesen organisatorisch-administrativen Fragen schenkte Ernst
Fritschi vor allem der Forschungstitigkeit auf dem Gebiete der Tierseuchen und der
Fleischhygiene besondere Beachtung. In Zusammenarbeit mit den veterindr-medizi-
nischen Fakultidten, den Kantonstierdrzten und praktizierenden Tierdrzten wurden
Untersuchungen iiber nicht-bangbedingte Abortusursachen, wie namentlich die Epi-
zootologie der Rickettsiose und Leptospirose durchgefiihrt; an den veterinir-bakterio-
logischen Instituten in Ziirich und Bern geschaffene Stationen dienten der Erforschung
von Geflugelseuchen, und fir Untersuchungen iiber die Bedeutung der Gefliigeltuber-
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kulose und die Ursache unspezifischer Tuberkulinreaktionen wurde in Buchs SG ein
Versuchsstall eingerichtet. Untersuchungen auf fleischhygienischem Gebiet ergaben
die wissenschaftliche Grundlage zur Anderung bestehender oder zum ErlaB neuer
Vorschriften. Ein besonderes Kapitel bilden die zahlreichen gesetzlichen Vorschrif-
ten . .. — Gesetze, Verordnungen, Verfiigungen und Weisungen —, die in den wenigen
Jahren, in denen das Eidgendssische Veterindramt unter der Fithrung von Ernst
Fritschi stand, revidiert oder neu erlassen werden muf3ten. Sie beschlagen praktisch
alle Gebiete im Aufgabenkreis des Eidgendssischen Veterindramtes: Tierseuchengesetz
und Verordnung, Tuberkulosegesetz und séamtliche Nebenerlasse liber die Bekdampfung
der Rindertuberkulose, Vorschriften iiber die Bekimpfung des Rinderabortus Bang,
Fleischschauverordnung, Instruktion fiir Fleischschauer, Verordnung iiber die sanitéts-
und lebensmittelpolizeiliche Regelung der Einfuhr von Fleisch und Fleischwaren,
Instruktion fiir die Grenztierdrzte, um nur die wichtigsten zu nennen. Nur wer aus
eigener Anschauung weil}, wie viel, manchmal unmenschlich viel Geduld und Z#higkeit
es braucht, um derartige Erlasse heil durch die Fahrnisse der so kompliziert gewordenen
Gesetzesmaschinerie zu bringen, kann Leistungen und Verhandlungsgeschick des
Mannes am Steuerruder ermessen.

In der Tierseuchenbekampfung spielen internationale Kontakte eine immer grofere
Rolle, ist doch eine wirksame Bekdmpfung vieler Seuchen nur auf iibernationaler
Ebene moglich. Ernst Fritschi vertrat die Interessen der Schweiz als Delegierter beim
Internationalen Tierseuchenamt, in der europiischen Kommission der FAO zur Be-
kéampfung der Maul- und Klauenseuche und in der Kommission der Welttierarzte-
Gesellschaft. Es spricht fiir das Ansehen, das er sich in kurzer Zeit zu schaffen wuflte,
dal3 er schon 1960 zum Présidenten des Komitees der neu ins Leben gerufenen perma-
nenten Kommission des OIE fiir Europa gewéhlt wurde und 1962, 1963 und 1965 die
Konferenzen dieser Kommission in Wien, Lissabon und Warschau présidierte.

Das Bild wére nicht vollstindig, wiirden nicht auch die Verdienste von Ernst
Fritschi um unsere Standesorganisation erwihnt. Vorstandsmitglied der Gesellschaft
Schweizer Tierdrzte seit dem Jahre 1943, wurde er von der Generalversammlung 1954
zu deren Prisident gewéhlt. Mit ganzer Kraft setzte er sich fiir die Interessen der Tier-
drzte ein, scheute aber auch nicht vor der Kritik zuriick, wenn es galt, Mil3stéinde auf-
zudecken und zu beheben. Die Gesellschaft wiirdigte seine Verdienste, indem sie ihn
1963 zum Ehrenmitglied ernannte. ‘

Nach allem Vorausgesagten scheint es nicht verwunderlich, dal ihn auch die mili-
téarische Laufbahn bis zur obersten Stufe flihrte. Als Chef des Veterinirdienstes eines
Nachschub-Kommando-Stabes nahm er als Oberst 1962 seinen Riicktritt vom aktiven
Dienst. ,

Wenn Herrn Direktor Dr. Fritschi ein Wunsch nicht in Erfiillung gegangen ist, so
ist es der, auch die dringend notwendige Revision des Tierseuchengesetzes und der
Vollziehungsverordnung noch innert seiner Amtszeit unter Dach bringen zu kénnen.
Die Arbeiten erwiesen sich aber als so umfangreich, zeitraubend und langwierig, da@3
sich dies als unmoglich erwies. Das Tierseuchengesetz liegt, vomn Bundesrat verabschie-
det, zurzeit vor dem Parlament; die Ausarbeitung der Vollziehungsverordnung ist
bereits sehr weit gediehen. Es wiirde der Sache sicher schlecht dienen, wiirde man auf
die Dienste desjenigen Mannes verzichten, der sich wohl am intensivsten mit dieser
Materie befaf3t hat. Der Bundesrat hat ihm deshalb mit der Annahme seines Riicktritts-
gesuches den wohlverdienten Dank fiir die geleisteten Dienste ausgesprochen und ihn
gleichzeitig zum Beauftragten fiir Spezialfragen auf dem Gebiete des Veterindrwesens
ernannt. Als solcher wird er sich nicht nur mit der Revision der tierseuchengesetzlichen
Vorschriften, sondern auch mit andern Spezialaufgaben, wie zum Beispiel der Behand-
lung des Fluor-Problems im aargauischen Fricktal, zu befassen haben. Wir werden
somit weiterhin aus seinen Kenntnissen und Erfahrung Nutzen ziehen kénnen, und
alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, werden sich freuen, dies in Zukunft tun
zu durfen. A.Nabholz, Bern



	Rücktritt von Dr. Ernst Fritschi als Direktor des Eidg. Veterinäramtes

